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Wien, am 13. Mai 2016 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische  
Anfrage Nr. 8726/J der Abgeordneten Nikolaus Scherak, Kollegin und Kollegen nach 
den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
Hinsichtlich der Ausführungen zu den Fragen 1 bis 3 sowie 9 bis 16 ist einleitend 
darauf hinzuweisen, dass Sekretariats- und Kanzleikräfte sowie Chauffeure in der 
Beantwortung nicht miteinbezogen sind. 
 
Fragen 1 bis 3 sowie 9 bis 16: 
 Wie viele Personen waren mit Stichtag 1.3.2016 in Ihrem Kabinett beschäftigt? 
 Welche Personen waren mit Stichtag 1.3.2016 in Ihrem Kabinett beschäftigt und 

auf welcher Rechtsgrundlage basierten diese Dienstverhältnisse jeweils? 
 Welche Aufgabenbereiche sind diesen Mitarbeiter/innen jeweils zugeordnet? 
 Umfasst Ihr Kabinett derzeit eine Einheit für Öffentlichkeits- und Pressearbeit? 
 Wenn ja: Wie viele und welche Mitarbeiter/innen sind derzeit im Rahmen dieser 

Einheit mit Agenden der Öffentlichkeits- und Pressearbeit betraut? 
 Werden in Ihrem Kabinett derzeit Mitarbeiter/innen über Arbeitsleihverträge 

beschäftigt? 
 Wenn ja: Wie viele Personen (exklusive bzw. inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter/innen und sonstigen Hilfskräften) werden derzeit in Ihrem 
Kabinett über Arbeitsleihverträge beschäftigt und mit wem wurden diese 
Arbeitsleihverträge geschlossen? 

 Werden in Ihrem Kabinett derzeit Trainees oder sonstige Mitarbeiter/innen von 
Interessenvertretungen, Unternehmen oder deren Tochterorganisationen 
beschäftigt? 
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 Wenn ja: Wie viele Trainees oder sonstige Mitarbeiter/innen werden Ihrem 
Kabinett derzeit von Interessenvertretungen und Unternehmen bzw. von diesen 
über eine Tochterorganisation zur Verfügung gestellt? 

 Mit welchen Aufgaben und Funktionen sind diese Trainees und sonstigen 
Mitarbeiter/innen in Ihrem Kabinett betraut? 

 Welche Entscheidungsbefugnisse kommen diesen Trainees und sonstigen 
Mitarbeiter/innen auf welcher Rechtsgrundlage zu? 

 
Zum Stichtag 1. März 2016 waren in meinem Büro folgende Mitarbeiter/innen 
beschäftigt: 
 

Name Rechtsgrundlage Beginn BV* Funktion 

Mag.a Eva WILDFELLNER VBG 15.02.2010 Kabinettchefin 

Andreas KOLM, MA SV § 36 VBG 03.11.2014 Stv. Kabinettchef 

Sabine LEIDINGER Arbeitsleihvertrag** 01.09.2014 Pressesprecherin 

Mag.a Raphaela PAMMER SV § 36 VBG 11.09.2014 Pressesprecherin 

Mag.a Julia ADLGASSER SV § 36 VBG 16.01.2014 Referentin für Gesundheits-
recht und Gesundheitsberufe 

Mag. Florian FELLINGER SV § 36 VBG 16.01.2014 Referent für VerbraucherIn-
nengesundheit, Ernährung, 
Veterinärwesen, Tierschutz 
und EU-Angelegenheiten 

Mag. Andreas FRIEDRICH SV § 36 VBG 01.11.2014 Referent für ökonomische 
Angelegenheiten, Sozialversi-
cherungsaufsicht 

Mag.a Nina PFEFFER SV § 36 VBG 19.05.2014 Referentin für Strukturagen-
den, Gesundheitsreform und 
Qualität im Gesundheitswe-
sen 

Mag. Paul RISSE SV § 36 VBG 23.06.2014 Referent für E-Health und 
internationale Angelegenhei-
ten 

Jennifer SOMMER SV § 36 VBG 03.09.2014 Referentin für parlamentari-
sche Angelegenheiten, Social 
Media und Organisation 

*BV = Beschäftigungsverhältnis im Kabinett der Bundesministerin 
**Vertragspartner: NGO 

 
Fragen 4 und 5: 
 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige 

Entgeltbestandteile), die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter/innen Ihres 
Kabinetts inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter/innen und sonstigen 
Hilfskräften derzeit (Stichtag: 1.3.2016) ergeben? 
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 Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige 
Entgeltbestandteile), die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter/innen Ihres 
Kabinetts exklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter/innen und sonstigen 
Hilfskräften derzeit (Stichtag: 1.3.2016) ergeben? 

 
Gesamtkosten für Februar 2016 (exkl. Reisekosten): 
 
Exkl. Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter/innen und Chauffeure: € 74.954,84 
Inkl. Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter/innen und Chauffeure: € 103.908,84 
 
Fragen 6 bis 8: 
 Haben sich die Personalgesamtausgaben Ihres Kabinetts (exklusive wie inklusive 

Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter/innen und sonstigen Hilfskräften) im Vergleich 
zum 1.3.2010, 1.3.2011, 1.3.2012, 1.3.2013, 1.3.2014 und 1.3.2015 verändert? 

 Wenn ja: in welcher Art haben sich die Personalgesamtausgaben Ihres Kabinetts 
(exklusive wie inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter/innen und sonstigen 
Hilfskräften) im Vergleich zum 1.3.2010, 1.3.2011, 1.3.2012, 1.3.2013, 1.3.2014 
und 1.3.2015 verändert? 

 Worauf sind diese Veränderungen jeweils zurückzuführen? 
 
Die Änderungen in den Personalausgaben für die Mitarbeiter/innen in meinem 
Kabinett sind durch regelmäßige gesetzliche Bezugserhöhungen und Personalwechsel 
begründet. 
 
 
 
 
 

 

Dr.in Sabine Oberhauser 
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